
LKJ Berlin e.V

Geschäftsordnung der Jury 

zur Vergabe der Fördermittel 

aus dem Verbundprojekt der LKJ Berlin e.V.

1. Präambel

Das „Verbundprojekt“ bezieht sich auf die Zentralstellenfunktion für Zuwendungsmittel der kulturellen Kinder- und Jugendbildung aus Mitteln der Stiftung Deutschte Klassenlotterie Berlin (DKLB-Stiftung) der LKJ Berlin e.V. Voraussetzung für die Wahrnehmung der Zentralstellenfunktion ist die Bewilligung der Gelder durch die Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung.

Die LKJ führt zur Vergabe der Fördermittel einen LKJ-internen Wettbewerb durch. Der Wettbewerb dient der Pluralität, Qualität und der deutlichen Profilierung sowie besseren öffentlichen Darstellung der kulturellen Kinder- und Jugendbildung. Die LKJ vergibt diese Gelder in einem Wettbewerb zu aktuellen bildungs- und jugendpolitischen Themen an ihre Mitglieder.

2. Zusammensetzung und Arbeit der Jury
Die Jury besteht aus 5 Personen. 2 Vertreter/-innen aus dem Vorstand der LKJ, zwei erfahrene Vertreter/-innen aus den Bereichen Jugendarbeit, Schule, Kultur sowie ein(e) Vertreter/-in aus einer der Landesarbeitsgemeinschaften der LKJ, um deren Besonderheiten berücksichtigen zu können. Die Bestellung der Mitglieder der Jury erfolgt auf 2 Jahre. Der Vorstand der LKJ entscheidet vorbehaltlich der Mitgliederversammlung. 
Die Jury stellt die Grundsätze der Förderung (Förderrichtlinien) im Sinne der Zweckbestimmung des Vereins nach § 2 der Satzung auf.

Die Jury verteilt die im Rahmen des Haushaltsplanes bereitgestellten Mittel in Anwendung der Förderrichtlinien.

Die Jury wählt aus ihrer Mitte eine(n) Vorsitzende(n), die/der die Sitzung leitet. 
3. Abstimmungsverfahren

Die Jury beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit der erschienenen Mitglieder. Liegt ein Antrag aus dem Jury-Umfeld vor, enthält sich das Jury-Mitglied der Stimme.

4. Themenwahl und Ausschreibung
Die Jury gibt der Mitgliederversammlung der LKJ jeweils bis zum November eines jeden Jahres Empfehlungen für das Thema im Folgejahr. Die Entscheidung zum Thema trifft die Mitgliederversammlung. Die nächste reguläre Ausschreibung erfolgt dann jeweils im Januar.

5. Aufgaben des Koordinationsbüros

Das Koordinationsbüro der LKJ übernimmt folgende Aufgaben:

· Information an Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung;

· Information an die Mitglieder der LKJ (Beratung, Ausschreibung des Wettbewerbes, Ergebnisse);

· Einladung, Protokolle, Zusammenstellung der Anträge an die Jury;

· Abschluss der Verträge, Überwachung des Geldflusses, Abrechnung der Einzelprojekte sowie Gesamtabrechnung gegenüber der Senatsverwaltung;

· Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt „Wettbewerb“.

Berlin, 27.07.2007

Die Geschäftsordnung wurde von dem Vorstand der LKJ Berlin am 27. Juli bestätigt.
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